
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Kundmachungsorgan 

JGS Nr. 946/1811 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 135/2000 

§/Artikel/Anlage 

§ 205 

Inkrafttretensdatum 

01.07.1989 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2001 

Text 

Angelobung. 
 

  § 205. Jeder Vormund muß mit Handschlag geloben, daß er den Minderjährigen zur Rechtschaffenheit, 
Gottesfurcht und Tugend anführen, daß er ihn dem Stande gemäß als einen brauchbaren Bürger erziehen, vor 
Gericht und außer demselben vertreten, das Vermögen getreulich und emsig verwalten, und sich in Allem nach 
Vorschrift der Gesetze verhalten wolle. 


